
PB.L-01-188 Kapitel 1: Lebensgrundlagen schützen

Antragsteller*in: Max Jacobs (KV Hamburg-Eimsbüttel)

Änderungsantrag zu PB.L-01

Von Zeile 187 bis 189:
Wir wollen Klimaschutz systematisch in unserer Rechtsordnung aufnehmen. Die
Vorgaben des Pariser Klimavertrages wollen wir im Grundgesetz verankern und 
demÖkologie als weiteres Grundprinzip staatlichen Handelns darin ergänzen. Dem
Staat wollen wir mehr Möglichkeiten geben, durch eine intelligente Steuergesetzgebung
klimaschonendes Verhalten zu belohnen und 

Begründung

Die Ökologie unseres Wirtschaftens ist auf dem Weg zur Klimaneutralität eines unserer
Grundprinzipien in Deutschland geworden. Das Grundgesetz spiegelt dies allerdings
nicht hinreichend wider. Unser Staatsrecht kennt verschiedene Grundprinzipien wie die
der grundrechtlichen Freiheitsrechte, der Rechtsstaatlichkeit oder des Sozialstaats.

Das ökologische Handeln des Staates ist vor dem Hintergrund des Klimawandels von
gleichwertiger Bedeutung. Die Aufnahme der Ökologie als Grundprinzip staatlichen
Handelns ist eine gebotenes Voranschreiten des Staates. Sie geht über den reinen
Klimaschutz hinaus und erkennt die Endlichkeit der ökologischen Ressourcen an. Ein
solches Grundprinzip würde nicht nur die öffentliche Hand, sondern darüberhinaus alle
drei staatlichen Gewalten zur Achtung der Ökologie als eines unserer Leitprinzipien
verpflichten.

Ressourcenschonendes und klimaschützendes Wirtschaften braucht etwa einen
ordnungsrechtlichen Rahmen, der vom Staat zu setzen ist. Die Judikative braucht eine
stärkere rechtliche Verankerung der Ökologie, um umweltschützenden Gesichtspunkten
in Interessenskonflikten hinreichend Rechnung zu tragen. Viele
Verfasungsrechtler*innen, wie auch der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident
Voßkuhle sind erstaunt, dass unser Grundgesetz die Ökologie so unzureichend
integriert. Einen möglichen Ansatz für eine solche Aufnahme der Ökologie in unser
Grundgesetz lieferten kürzlich Till Steffen und Katja Meier in einem Aufsatz in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (24.3.2021).

Häufig wird gesagt unsere Verfassung sei keine Pinnwand der Ideologien. Sie ist jedoch
der Ort der Bindung des Staates auf unsere demokratischen Grundprinzipien. Die
Ökologie ist eines davon.

Den Antrag haben verfasst: Max Jacobs, Katharina Beck, Mathias Weilandt und Matthias
Probst.

weitere Antragsteller*innen

Mathias Weilandt (KV Dresden); Matthias Ernst Probst (KV Dresden); Cornelius Huppertz
(KV Berlin-Pankow); Katharina Beck (KV Hamburg-Nord); Clara Schädlich (KV Hamburg-
Nord); Sergey Lagodinsky (KV Berlin-Pankow); Anne Kämmerer (KV Leipzig); Tammo
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Eilts (KV Hamburg-Nord); Katia Hamann (KV Hamburg-Mitte); Julius Upmeier zu Belzen
(KV Berlin-Mitte); Katja Meier (KV Meißen); Bernhard Ziegler (KV Frankfurt-Oder); Julian
Baunach (KV Dresden); Tom Rickers (KV Hamburg-Eimsbüttel); Sascha Heußen (KV
Köln); Achim Stump (KV Köln); Sibylle C. Centgraf (KV Berlin-Charlottenburg/
Wilmersdorf); André Höftmann (KV Fürth-Land); Hans-Henning Klees (KV Saarbrücken)


	PB.L-01-188 Kapitel 1: Lebensgrundlagen schützen
	Änderungsantrag zu PB.L-01
	Von Zeile 187 bis 189:

	Begründung
	weitere Antragsteller*innen


